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Amts - und Intelligenz -Blatt
für die Oberamtsbeztrke

Nagold und Horb.
65 . Dienstag, den 1L. August 1849.

Oberamter Nagold und Horb.
Nachstehende Bekanntmachungen der

Ministerien des Innern und des Kriegs
werden hiemit zur öffentlichen Kennl-
niß gebracht. Den 10. August 1849.

K. Oberamter Nagold und Horb.
Wiebbekink . Lindenmajer.

a) Bekanntmachung , betreffend die
Verpflegung des N ^jiitärs in

den Quartieren . >
Um den von einigen weiten erhöbe -1

nen Zweifeln darüber zu begegnen, was
unter der Hausmannskost zu verstehen
sey, welche den auf Verpflegung cin-
quartierten Angehörigen der K. Trup¬
pen (vom Bataillons - Adjutanten und
Oberwachtmeister abwärts ) zn reichen
ist (vergl. Bekanntmachung des vormali¬
gen Oberlandes -Oekonomie-Kollegiums
vom 6. April 1808 , Reg -Bl . S . 174) ,
sieht man sich veranlaßt , die Gebühr der
dienstthuenden Mannschaft im Falle der
Einquartierung auf Verpflegung, wie
solche zur Zelt festgestellr ist , hienach
bekannt zu machen.

Die volle Tagesvcrköstigung besteht
aus dem Mittag - und Abendessen des
einen und dem Morgenessen des darauf
folgenden TageS ohne Wein , Bier oder
Branntwein , welche nicht gefordert wer- 1
den können. !

Es soll bestehen: das Mittagessen in
Suppe , in einem halben Pfund Fleisch,
in Gemüse und einem halben Pfund
Brot ; taö Abendessen in Gemüse und
einem halben Pfund Brod ; das Mor-
gcnessen in Suppe und einem Pfund
Brod.

Die untergebenen Beamten haben Vor¬
stehendes auf geeignete Weise bekannt
zu mache» , und gegen etwaige Mehr¬
forderungen auf erhobene Klage Ver¬
fügung zu treffen.

Dabei wird angcfügt, daß nach einem
Rundschreiben der Reichsmuusterlendes
Innern und des Kriegs an die Regie¬
rungen aller deutschen Emzelstuaicn die
Verpflegung von Reichsiruppen auf ei¬
nem andern Gebiete als ihrem unmil
telbaren Heimathlande nach den Gese¬
hen und Gebräuchen des Landes zu ge¬

schehen hat, in welchem dieselben ver¬
wendet werden , daher obiger Verpfle-
gungs - Maßstad auch auf im König¬
reiche einquartierte im Reichsdienste ste¬
hende Truppen anderer deutscher Staa¬
ten Anwendung zu finden hat.

Stuttgart , den 30. Juli 1849.
Duvernoy . Rüpplin.

k) Bekanntmachung , betreffend di«
Vergütungs - Taxe bei Militär-

Vorspannen und Quartier-
Verpflegung.

Unter Beziehung auf die Verfügung
der Ministerien des Innern und des
Kriegswesens vom 11. Februar 1834,
die Vergütung von Borspannsleistungen
für daS K. Militär betreffend(Reg.-Bl.
vom Jahr >834, S . 239 ), wurden die
von der Militärverwaltung für Vor¬
spann zu leistenden Vergütungs -Taren
für das Eraisjahr 18^ 49  bei Verab¬
schiedung des Militär - Etats mir den
Standen in dem bisherigen Betrage bei¬
behalten, nach welchem zu vergüten ist:
auf einen Tag oder eine Entfernung
von vier Stunden , je hm und her, also
acht Stunden Wegs , einschließlich des
Futters : für ein Wagen - Pferd 1 fl .,
Reit -Pferd 1 fl ., wenn solches aber nicht
t urch den Vorspannle stenten selbst ge¬
ritten wirk, sondern einem Dritten über¬
lassen werden muß, 1 fl . 12  kr . , für
ein Paar Ochsen 1 fl . 20 kr. , eine
Kutsche 45 kr. , Chaise 30 kr. , einen
Wagen (ein- oder zweispannig) 30 kr.,
Karren 15 kr., Mann 36 kr.

Die aus den Milirärkassen den Ge¬
meinten zu leistende Vergütung für die
Verpflegung der nach der Verordnung
vom 6. April 1808 (Reg -Bl . S . 174) ;
einquartierten Unteroffiziere und Solda¬
ten des Württemdergischen Militärs ist

i bei der Verabschiedung des Etats mit
den Ständen für das Jahr 18^ /49  statt
seitheriger 18 kr. auf 20  kr . für den
Mann festgesezt worden Diese Ver¬
gütung begreift die Verköstigung emes
Mannes auf einen Tag . Da jedoch öf.
ters Falle Vorkommen, daß das Mili¬
tär an einem Tag in verschiedene Quar¬
tiere kommt, so wird für das Frühstück

4 kr., für das Mittag - Essen 12 kr.
und für das Abend- Brod 4 kr. ge¬
rechnet.

Die hier benannten Sähe sind vor¬
erst auch für das Elatsjahr 18 "/ -„
anzuwendcn.

Betreffend die Erhöhung der Quar-
tiervergüiung um tägliche 2 kr. vom 1.
Juli 1848 an bis zum Erscheinen ge¬
genwärtiger Bekanntmachung , inner
welcher Zeit nur die Vergütung von
18 kr. bezahlt werden konnte, weil der
Etat für dieses Jahr noch nicht verab¬
schiedet mar, so kann zwar der Mehr¬
betrag für jeder einzelne Quartier von
den Militär -Rechnern nicht mehr an die
einzelnen Gemeinden nachbezahlt wer¬
den, weil dieß den beide, fettigen Behör¬
den ein unverhältnißmaßiges Geschäft
verursachen würde , dagegen bleibt den
Amtskorporationen, welche im Wege der
Amtsvergleichung den Geweinten eine
höhere Vergütung gewahrt haben, vor-
behalten, den Mehrbetrag der Quar¬
tier-Vergütung von 2 kr. für dieseZeit
bei dcmKriegs-Ministerium cinzugebcn,
welches denselben den Amtspflegekassen
durch dieKricgsministerialkasse nachträg¬
lich bezahlen lassen wird.

Hiezu ist aber nothwendig, daß Ver¬
zeichnisse an das Kriegsminlsterium ein-
gesendet werden, worin die Tage des
Quartiers , die Zahl der Mannschaft
und das Regiment , auch wo möglich
die Kompagnie oder Schwadron , z«
welcher die verpflegte Mannschaft ge¬
hört Hai, anzugeben sind, um die Quar¬
tierleistung mit den bisherigen Rech¬
nungen vergleichen zu können.

Stuttgart , den 30. Juli 1849.
Duvernoy . Rüpplin.

Oberamt Nagold.
Aufforderung an diejenigen Ein-
kommensfteuerpflichtigen , welche
ihre Fasflonen Behufs der Befteue-
ruug für das EtatSjahr 18^ 49

noch nicht übergeben haben.
Der Besteuerung nach Art. 7 des

Finanz - Gesetzes für das Jahr 1. Juli
18^ ,49  uiite -liegen:



1) sämmtliche Besoldungen, Gehalte
unv Pensionen, ohne Rücksicht darauf,
ob sie aus öffentlichen Kaffen oder von
Privaten gereicht werden, mit den un¬
ten bezeichneten Ausnahmen;

2) die AmlS-Wohnungen, nachMaas-
gabc des Gesetzes vom l6 . Juli 1849
(Regierungsblatt Seite 332), wobei noch
weiter bestimmt wurde, daß du Woh¬
nungen der Revierförster oder die hie-
für ausgesezten Geld- Entschädigungen
mit 50 fl. in Berechnung genommen
werden;

3) das Einkommen der Aerzte, Ad¬
vokaten uno Handlungs-Commis;

4) das Einkommen aus Zeitschriften
und dem schriftstellerischen Erwerb nacĥ
Maasgabe deS Gesetzes vom 9. Juni
1849 (Regierungsblatt Seite 175) unv
der Vollziehungs- Vorschriften zu dem¬
selben vom 4. Juli 1849 (Regierungs¬
blatt Seile 274); (siehe Amtsblatt Nr.59.)

5) das Einkommen der Künstler, wel¬
che lbre Kunst nichtmBerbinoung mit
einem von ibnen selbst betriebenen steuer- !
baren Gewerbe und im Interesse des- !
selben ausüben, namentlich ver Architekt
ten, Bllohauer, Musiker, Maler, Schau- !
spieler, Tänzer, Bereiter unv der Lite- .
raten ( Schriftsteller und Lebrer).

Frei von der Steuer bleiben:
1) Die in die Klaffe der Domestiken

gehörigen Personen;
2) solche, deren Einkommen in Löh¬

nen unv Taggeldern besteht, die bisher
der Steuer nicht unterworfen waren,
wie z. B. die Bezüge der Landjäger,
Unteroffiziere, Steuer-Aufseher, Gränz- !
Aufseher, Horstschützen, Straßenwärter; -

3) die in Tag- oder Wochenlohn sie- !
henven gemeinen Arbeiter bei den Sa - !
linen;

4) Mevaillen-Gehalke, wenn der In - !
Haber nicht ein anderes zu besteuerndes
Einkommen bezieht;

5) die aus der Staatskasse an nicht
pensionsberechtigte Diener und deren
Hinterbliebenen bewilligte Gratialien.

Unter den steuerpflichtigen Gehalten
sind auch solche Taggelder zu verstehen,
welche ein Beamter oder Angestellter
statt ernes firen Gehalts oder neben ei¬
nem solchen bezieht.

s) Zu entrichten haben:
diejenigen, deren Einkommen den Be¬

trag von 300 fl. nicht übersteigt, von
je 100 fl.:

1) wenn das Einkommen nicht über
100 fl. beträgt . . . . 10 kr. ;

2) wenn dasselbe über 100 fl. beträgt
bis zu dem Betrage von200 fl. 20 kr. ;

3) wenn es über 200 fl. beträgt bis
zu dem Betrage von 300 fl. 30 kr.;

— - 270  —

K) Dagegen ist zu entrichten von ei¬
nem Einkommen, das mehr als 300 fl.
beträgt:

1) bis zu 600 fl.,
von jedem Hundert . . 1 fl. 20kr. ;

2) von mehr als 600 fl. bis 1200 fl.,
von dem Betrage bis 600 fl. wie un¬
ter 1) angegeben, von dem Weiteren
2 fl. 40 kr. von je 100 fl. ;

3) Von mehr als 1200 fl. bis 1800 fl.,
von dem Betrage bis 1200 fl. wie un¬
ter 2) angegeben, von dem Wetteren
4 fl. von je 100 fl.

Die Verheimlichung eines Einkommens-
theils, oder eine zu geringe Angabe des¬
selben wird mit dem fünfzehnfachen Be¬
trag der zurückgebliebenen Steuer ge¬
ahndet.

Die betreffenden Steuerpflichtigen wer¬
den nun ausgesordert, ibre Fassionen für
dasEiatsjabr 1. Juli 18̂ /̂ , so weit
solches nicht schon früher ge¬
schehen ist , längstens bts 22.
dieses Monats  hieher zu übergeben.

Die Ortsvorsteher werden angewie¬
sen, dieses den Pflichtigen durch Mit-
theilung des Amtsblatts zur Kenntniß
zu bringen. Den 10. August 1849.

K. Oberamk. Wiebbekr nk.

Oberamtsgecicht Nagold.
Nagold.

Schulden - Liquidation.
In der nachgenannren Gantsache ist

zur Schulden-Liquidation rc. Tagfahrt
auf die unten bezeichnete Zeit anberaumt,
wozu die Gläubiger unter dem Anfü¬
gen vorgeladen werden, daß die Nicht-
liquidirenden, so weit ihre Forderungen
nicht aus den Gerichts- Akten bekannt
sind, in der nächsten Gerichtssitzung aus¬
geschlossen, von den übrigen nicht er¬
scheinenden Gläubigern aber wird an¬
genommen werden, daß sie hinsichtlich
eines etwaigen Vergleichs, der Geneh¬
migung des Verkaufs der Masse- Ge¬
genstände und der Bestätigung des Gü¬
terpflegers der Erklärung der Mehrheit
ihrer Klasse deitreten.

Johann Jakob Lutz, Tuchmacher in
Nagold,

Donnerstag den 13. September d. I .,
Nachmittags2 Uhr,

auf dem Rathhause in Nagold.
Den 8. August 1849.

Königl. Oberamtsgcricht.
Berner.

Qberamlsgerlcht Nagold.
Nagold.

Schulde » - Liquidationen.
In den nachgenannten Gantsachen

ist zur Schulden-Liquidation rc. Tag¬

fahrt auf die unten bezeichnete Zeit anbe¬
raumt, wozu die Gläubiger und Bürgen
unter dem Anfügen vorgcladen werden,
daß die Nichtliquidirenden, so weit ihre
Forderungen nicht aus den Gerichts-
Akten bekannt sind, am Schluffe der
Liquidation durch Bescheid von der Masse
ausgeschlossen, von den übrigen nicht
erscheinenden Gläubigern aber wird an¬
genommen werden, daß sie hinsichtlich
eines etwaigen Vergleichs, der Geneh¬
migung des Verkaufs der Masse-Gegen¬
stände und der Bestätigung des Güter¬
pflegers der Erklärung der Mehrheit

. ihrer Klasse deitreien.
! 1) AndreasS toll,  Müller von Un-

terschwandorf,
j Dienstag den 4. September,
! Morgens 8 Uhr,
âuf dem NachhausemUmerschwandorf.

z 2) Gottfried Kallenbach,  Sei¬
fensieder von Altenstaig Stadt,

Mittwoch den 5. September,
Morgens 8 Ubr,

iauf dem Rathbause in Altenstaig Stabt.
! 3) Christian Hai ; mann,  Bäcker
> in Bösingen,

Donnerstag den 6. September,
Morgens 8 Ubr,

auf dem Nachhause in Bösingen.
4) Jakob Stickel,  Bauer in Ober¬

schwandorf,
Dienstag den 11. September,

Morgens 8 Uhr,
aus dem Nachhause in Oberschwandorf.

5) Johann Georg Weeber,  Zeug¬
macher von Rohrdors,

Mittwoch den 12. September,
Morgens 8 Ubr,

auf dem Rathhause in Rodrborf.
6) Constian Lehre,  Bäckers Ehe¬

frau in Nagold.
Donnerstag den 13. September,! ,

Morgens 8 Uhr,
auf dem Rathbause in Nagold.

Nagold, den 30. Julr 1819.
Königliches Oberamisgericht.

Berner.

OberamlsgerichL Nagold.
Nothfelden,

Schulden -Liquidation.
In der Ganisachc des

Friedrich Frank  Taglöbners von
Nothfelden, ist zur SchuldenLqaidation
Tagfadrt auf

Moinig den 3. Sepibr. 1849,
Morgens 8 Uhr,

auf bas Ralhhaus zu Nothfelden anbe¬
raumt, wozu die Gläubiger unter dem
Aiifügenemgeladen werden, daß die Nicht-
liquidirenden, so weit ihre Forderungen
nicht aus den Gerichtsakien bekannt sind,



— 27!
icteZeit anbe-
r und Bürgen
iaden werden,

so weit ihre
den GerichtS-
Schlusse der

von der Masse
übrigen nicht
der wird an-
sie hinsichtlich
, der Geneh-
Masse-Gegen-
>g des Güter¬
der Mehrheit

iüller von Un-

vtember,
hr,
rerschwandorf.
dach, Sei-

staig Stadt,
'plember,
br,
enstaig Stabt,
ann,  Bäcker

Eptember,
br,
ösingen.
auer in Ober»

eptember,
hr,
rerschwandorf.
eber,  Zeug-
>rf,
eptember,
br,
odrbors.
Bäckers Ehe-

vcpiember, s>r,
!ago!d.
1849.

ieramisgericht.
n e r.

Nagold.
n,
>ativn.
:s
zlöbners von
eu Lgaidation

br. 1849,
ihr,
ihselren anbe-
zcr unter dem
, daßdieNicht-
e Forderungen
n bekannt sind,

in der nächsten Gerichtssitzung durch Be¬
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den übrigen nicht erscheinenden Gläu¬
bigern aber wird angenommen werken,
daß sie hinsichtlich eines etwaigen Ver¬
gleichs, der Genebmigung des Verkaufs'
der Masse-Gegenstände und der Bestä¬
tigung des Gülerpflegers der Erklärung
der Mehrheit ihrer Klaffe beitreten.

Den 23. Juli 1849.
? K. Oberamts-Gericht

Berner.
Oderamrsgerlchc Nagold.

Unt er t ha l hei in.
Schulden Liquidation.

In der nachgenannten Gantsache ist
zur Schulden- Liquidation rc. Tagkahrt
aus die unten bezeichuete Zeit anberaumi,
wozu die Gläubiger unter dem Anfü¬
gen vorgeladen werden, daß die Nichi-
liqutdirenben, so weit ihre Forderungen
nicht aus den Gerichts- Akten bekannt
sind, am Schluffe der Liquidation durch

. Bescheid von der Masse ausgeschlossen,
von den übrigen nicht erscheinenden
Gläubigern aber wird angenommen
werden, daß sie hinsichtlich eines et¬
waigen Vergleichs, der Genehmigung!
des Verkaufs der Masse- Gegenstände!
and der Bestätigung des Güterpflegers
der Erklärung der Mehrheit ihrer Klasse
beitreten. !

Joseph Singer,  Gemeinderath in
Unterthalheim, !

Freitag den 31. August, '
Vormittags8 Uhr, !

- auf dem Ratbhaus in Unterthalheim.
Den 23. Juli 1849.

Köuigl. Oberamtsgericht.
Berner.

Oberamtsgenchl Nagold.
Bö sin gen.

Schulden Liquidation.
In der nachgenanmen Ganrsache ist

zur Schulden- Liquidation ic. Tagfahrt
auf die unten bezeichneie Zen anberaumt,
wozu die Gläubiger unter dem Aussi¬
gen vorgeladen werden, daß die Nichr-
lrquidirenden, so weit ihre Forderungen

> nicht aus den Gerichts- Akten bekannt
f sind, in der nächsten Gerichtssitzung aus¬

geschlossen, von den übrigen nicht er¬
scheinenden Gläubigern aber wird an¬
genommen werden, vaß sie hinsichtlich

! eines etwaigen Vergleichs, der Geneb-
mlgunz des Verkaufs der Masse- Ge¬
genstände und der Bestätigung des Gü-
tervflegers der Erklärung der Mehrheit
ihrer Klasse heitreren.

Eva Maria, geborene Wakenbut,
Ehefrau des Georg FriedrichR o th-
fuß m Bösingen,

am Montag dem3. Septemberd. I .,
Vormittags8 Uhr,

auf dem Rathhause in Bösingen.
Nagold, den 30. Juli 1849.

Königliches Oberamtsgericht.
B einer.

Forstamt Freudenstadt.
Holzversteigcrung.

Im Revier Neichenbach werden am
Dienstag dem 14. d. M.

unter den bekannten Bedin-
!-̂ gungen im öffentlichen Auf¬

streich verkauft werden:
im Staatswald Nosenberg:

356 tannene 32ger Langholzstämme,
1222 tannene Sägklötze;
vom Scheidholz-Erzeugniß in den obe¬

ren Waldungen rechts der Murg:
144 tannene Sägklötze.

Zusammenkunft
Vormittags9 Uhr

bei dem Försterhaus in Neichenbach.
Christophsthal, den7. August 1849.

Königliches Forstamt.

Gerichtsnotarlat Nagold.
Hal t er ba cy.

Gläubiger - Aufruf.
Die Scbulden - Sache des Jakob

Schmidt,  Taglöhners dahier, ist hö¬
herer Weisung gemäß außergerichtlich
zu erledigen; um nun die Aktivmasse
mit Sicherheit verweisen zu können,
werden die Gläubiger desselben hiemit
aufgefordert, ihre Ansprüche am

Dienstag dem 28. d. M.,
Morgens 8 Uhr,

auf dem Rathhause zu Haiterbach gel¬
tend zu machen und zu beweisen. Zu¬
gleich wird bemerkt, daß die bereits be¬
kannten unversicherten Gläubiger bei dem
Mangel einer Aussicht auf Befriedigung
aus ihre Forderungenverzichtet haben.

Den 13. August 1849
K. Gerichtsnotariat Nagold

und
Stadtrath in Haiterbach.

Vdt. Gerichtsnotariats-Verweser
B i h l e r.

Amtsnotanat Altcnstaig.
Nothfelden.

Schulden Liquidation.
Zur außergerichtlichen Erledigung der

Debitsache von
Jakob St oll,  Bäckers Wittwe

aus Nothfelden,
hat man Tagfahrt auf

Montag den3. Septemberd. Z.,
Vormittags 10 Uhr, anberaumr.

Bis sezt etwa unbekannte Gläubiger
werden mit dem Anfügen hievon in
Kenntniß gesezt, daß sie bei dieser Ver¬

handlung auf dem Nathhaus zu Noch»
§selben entweder in Person oder durch
r̂echtsgültig Bevollmächtigtezu erschei-

jne» und ihre Forderungen zu liquidiren
. haben, und daß die nichlerscheinenden
!bekannten Gläubiger, als den Beschlüs¬
sen der Mehrheit der anwesenden Gläu-
i biger beistimmend, werben angenommen
i werben.

Altenstaig, den 26. Juli 1849.
Königliches Amtsnotanat.

_ Wullen.
Nagold.

Langholz - Verkauf
Die kiesige« tadtgemeinde beabsichtigt,

im hiesigen Stadtwald Katzensteig 200
Stämme Langholz vom 80er
abwärts , 10  bis 15 Zoll
Durchmesser, von ganz sau¬

berer Qualität , im Aufstrerch gegen baare
Bezahlung zu verkaufen.

Die Verkaufs-Verhandlung findet am
Dienstag dem 28. d. M.,

Morgens 9 Uhr,
im Walde selbst, bei ungünstiger Wit¬
terung auf hiesigem Rathhause statt,
wozu man die Liebhaber mit dem Be¬
merken einladct, daß das Holz, welches
noch aufrecht steht, täglich eingesehcn
werden kann, indem das Walkschutz-
Personal beauftragt ist, solches auf Ver¬
langen deS KaufSlustigen vorzuzeigen.

Den 13. August 1849.
Stadtsckiultheißenamt.

_ Engel.
E b h a u s e n,

Oberamts Nagold.
Danksagung.

Für die Bedürftigeren der hiesigen
Abgebrannten sind an milden Beiträgen

i eingegangen:
i Von der Gemeinde Wenden Kirchenopfer2 fl.! 4t>kr. , durch Herrn Oberamtmann Wiebbekink

in Nagold non zwei Ungenannten3 fl. 4z kr.,
von der Gemeinde Nothftlven Sammlung 13 fl.
54r. , Kirchenopfer von Berneck2 fl. , llngen.
2 fl 45 kr., H.Z. in N. (neben frühern 10 fl.)
5 fl. , D. St. in N. 2 fl. Von Nürtingen:Trautiv. 5 fl. 24 kr., durch denselben8fl. 30kr.;
wofür im Namen der Unierstützungsbe-
dürftigen den innigsten Dank tarbringt

gem. Amt.
Dessecker . Hatte  r.

Den 9. August 1849.
Nagold.

Haushund feil.
En, schöner, zweijähriger

Hausbund wird verkauft von
Kieemeister Bechtold.

Nagold.
H e f e f e i l.

Bei Unterzeichnetem ist vorzüglich
gute Hefe zu haben.

Johannes Lehre,  Bäcker.
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Hochdorf,
Gerichtsbezirks Freukenstadt.

Liegenschafts - Verkauf.
Dem Georg Adam Pfeifle , Bauer

von hier, wird seine sainmtliche Liezen-
schaft im öffentli-
chen Aufstreich ver-

^ ^ EEauft.
Der Tag dieses

Verkaufs wird auf
Samstag den 25. August d. I.

festgesezt und wird
Morgens um 8 Uhr

auf dem hiesigen Rathhaus beginnen.
Dieselbe besteht in:

1) einem zweistöckigen Wohnhaus mit
Scheuer , Stallung , gewölbtem
Keller und Schopf , unter einem
Bretterdach;

2) einer Backküche und einem Holz-
und Wagenschopf beim Haus.

Gütern:
3) 1 /̂g Morgen 12,8

Ruthen Gras - und
Baum - Garten,
ringsum das Haus
herum;

4) It )2/g Morgen 31,9 Ruthen will-
kührlich gebauter Acker;

5 ) 2 /̂g Morgen 42,0 Ruthen Acker
der Hirtenacker;

6) 2 ^g Morgen 12,6 Ruthen Acker
der Kirchwegacker.

Wiesen:
7) 1 /̂s Morgen 46,0 Ruthen Wie¬

sen , die Binscnwiese im Nagold¬
thal;

8) 12/g Morgen 46,5 Ruthen , die
Thanbachwiese genannt.

Waldungen:
9) 7«/g Morgen 33,8 Ruthen Na¬

delwald , der Binsen¬
berg;

10) 6 Morgen 28,7 Ru¬
then Nadelwald , der Böllmisderg;

11) 4 /̂g Morgen 23,0 Ruthen Na¬
delwald im Kropfberg;

12) 42/g Morgen 26,8 Ruthen Na¬
delwald, der vordere Thanbach;

13) 8 /̂g Morgen 14,0 Ruthen Na¬
delwald, der Hintere Thanbach;

14) 52/g Morgen 2,4 Ruthen Na¬
delwald im Walte;

15) Morgen 3,0 Ruthen Nadel¬
wald allda;

16) 6 /̂g Morgen 17,0 Ruthen Na¬
delwald im Haderskopf;

17) 72/g Morgen 19,0 Ruthen da¬
neben;

,8 ) 9'/g Morgen 20,3 Ruthen Na¬
delwald im Madt;

19) 2 /̂g Morgen 23,6 Ruthen Na¬
delwald in vordern Hardt;

20) 35/g Morgen 42,0 Ruthen Na¬
delwald, das Hintere Hardt;

21) 2 Morgen 36,0 Ruthen Nadel¬
wald, der Ohmersbcrg;

22) 3 Morgen 1,9 Ruthen Nadel¬
wald in Kirchberg.

Sagmühle - Antheil:
23) dem 48. Theil oder 12 Tage

an einer Sägmühle «m ^^ °
Thanbach;

24) das Recht auf der
Taglöhner Sägmühle jährlich 150
Stücke Bretter unentgeltlich sägen
zu dürfen.

Die Herren Ortsvorsteher werden ge¬
beten, diesen Verkauf in ihren Gemein¬
den bekannt zu machen.

Den 25. Juli 1849.
Güterpfleger:

R e n t s ch l e r.
Schultheißenamt.

Pfeifle . _ _
Bösingen,

Oderamrs Nagold.
H a u s-

und
G ü t e r v e r k a u f.

Aus der Gantmasse des Christian
lRandekker,  Schneiders dahier, wird

am 20. August d. I .,
Mittags 12 Uhr,

-r-W. auf dem hiesi-
gen Rathhaus
zum Verkauf ge-

kLuLLLL 'LL bracht:
Gebäude:

Ein zweistöckiges Wohnhaus und
Scheuer unter einem Dach, neben
Christian Din gier  und Jakob
K a upp,

die Hälfte an einem andern zwei¬
stöckigen Wohnhaus , Scheuer und
Schopf nebst Keller , unter einem
Dach, nebst einem Wurz - und Ge¬
müsegarten ;

Wiesen:
1 Morgen Wiesen im Schornzhardt,
die Hälfte an 1 Morgen 1 Viertel

im Lerchenfcld,
1 /̂z Viertel allda,

Mähefeldr
'/z Viertel 11 /̂g Ruthen im obern

Bucheäckerle, neben Martin Stöhr
und Christian Dingler;

Herrschaftsfeld
des Mandelberger Hofguts:

b/g Morgen 13,3 Ruthen Acker und
Vs Morgen 36,0 Ruthen

Nadelwald,
16,0 Ruthen Wiesen in

der Reuthe , neben dem Herr¬
schaftswald Classert und Friedrich
V 0 lz

Zu dieser Verhandlung werden die
Liebhaber auf die oben bestimmte Zeit
emgeladen.

Die auswärtigen Käufer haben sich
mit Vermögens - und Prädikats -Zeug¬
nissen zu versehen

Die Ortsvorsteher werden ersucht,
dieß in ihren Gemeinden bekannt ma¬
chen zu lassen.

Den 20. Juli 1849.
Der Güterpfleger:

S t e e b.
Vckt. Schultheiß Koch.

B ö s i n g e n,
Oberamts Nagold.

H a » s-
und

Liegenscbaftsverkanf.
Die in den Blättern des Intelligenz-

Blattes vom vorigen Jahr in ten Num-
mern 61 , 66 und 67 näher
beschriebene Liegenschaft des

alt Adam Hehr,
!gewesenen Bauers dahier , wird am
! 20. August d. I.
^auf hiesigem Ratbhaus
§ Mittags 2 Uhr
an den Meistbietenden im öffentlichen
Aufstreich verkauft werden.

Die Verkaufsbedingungen werden am
Tage des Verkaufs bekannt genfacht
werken.

Die auswärtigen Steigerer haben sich
mit Prädikats - und Vermögens-Zeug¬
nissen zu versehen.

Die Herren Ortsvorsteher werden
höflich ersucht, diesen Verkauf auf die
gehörige Zeit bekannr machen zu lassen.

Den 20. Juli 1849.
Der Güterpfleger:

G u reku n st.
Vckt. Schultheiß Koch.

Zwerenberg,
Oberamts Calw.

Gebäude - Verkauf
auf den

Abbruch.
Ein 72 Schuh langes und 32 Schuh

breites Wohnhaus und Scheuer
unter einem Lach , daran noch
ein neues, im Jahr 1836 er¬

bautes Anbäule, verkauft auf den Ab¬
bruch

Johannes Wolf.
Den 11. August 1849.

No ttenburg.
Betttederu Empfehlung.

Neue, flaumreiche Bettfedern zu 48,
56 kr. bis 1 fl. 16 kr. per Pfund empfehle
ich zu geneigten Aufträgen.

Carl Saurermetster,
Kaufmann.

Redrgirt, gedruckt und verlegt von G. Zaiser.
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